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Allgemeine Geschiftsbedingungen der Stadtwerke Rottenburg am
Neckar GmbH fir den Eigenverbrauch elektrischer Energie im privaten
Haushalt oder fiir berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche
Zwecke bis 100.000 kWh Jahresverbrauch mit eingeschrankter
Preisgarantie (Standardlastprofil-Verfahren) (Stand: 08/2025)

Vertragsschluss / Lieferbeginn (Ziffer 1.2 gilt nur fiir private Letztverbraucher)

. Der Vertrag kommt durch Bestatigung der SWR in Textform unter Angabe des voraussichtlichen
Lieferbeginns zustande. Der tatsachliche Lieferbeginn héngt davon ab, dass alle fiir die
Belieferung notwendigen MaRnahmen (Kiindigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt
sind.

. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemaf §§ 355 Abs. 2, 356
Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert die SWR hierzu ausdriicklich auf.

Umfang und Durchfithrung der Lieferung / Leistungsumfang / Befreiung von der
Leistungspflicht (Weiterleitungsverbot Ziffer 2.5 gilt nicht fiir private Letztverbraucher)

Die SWR liefern dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an seine
vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des
Netzanschlusses, (ber den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-ID
energiewirtschaftlich identifiziert wird.

Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemaR § 9 Abs. 2
MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen
Messstellenbetreiber schliet. Die SWR stellen dem Kunden das Entgelt fir den
Messstellenbetrieb unter den Voraussetzungen von Ziffer 6.3.1 und 6.3.2 in Rechnung.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der Elektrizitatsversorgung sind die
SWR, soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebes einschlieBlich des
Netzanschlusses handelt, von ihrer Leistungspflicht befreit. Zu den mdglichen Anspriichen des
Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziffer 10.

Wird den Parteien die Erfiillung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstéande, auf die
sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder
wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere héhere Gewalt wie z. B.
Naturkatastrophen, Pandemien, Krieg, ArbeitskampfmaRnahmen, hoheitliche Anordnungen),
wesentlich erschwert oder unmoglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen
Leistungspflichten befreit, solange diese Umstande und deren Folgen nicht endgiiltig beseitigt
sind.

Die SWR sind weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber
den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den
Messstellenbetrieb auf eigene |Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzanspriiche des
Kunden gegen die SWR bleiben fiir den Fall unberiihrt, dass die SWR an der Unterbrechung ein
Verschulden ftrifft.

Der Kunde wird die elektrische Energie lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine
Weiterleitung an Dritte ist unzulassig.

Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige

Preisberechnung

Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen des zusténdigen
Messstellenbetreibers  ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom
Messstellenbetreiber oder der SWR oder, sofern keine Ferniibermittlung der Verbrauchsdaten (z.
B. Uber ein intelligentes Messsystem) erfolgt, der SWR oder auf Verlangen der SWR oder des
Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden durchgefiihrt. Verlangen die SWR eine
Selbstablesung des Kunden, fordern die SWR den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung
der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anldsslich eines
Lieferantenwechsels oder bei einem berechtigten Interesse der SWR an einer Uberpriifung der
Ablesung, und zum Zwecke der Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der Kunde kann einer
Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Soweit der Kunde fiir einen
bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten
Ubermittelt hat oder die SWR aus anderen Griinden, die er nicht zu vertreten hat, den
tatsachlichen Verbrauch nicht ermitteln kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom
Messstellenbetreiber rechtmaRig ermittelten Ersatzwerte verfigbar sind), kann die SWR den
Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem
Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener Beriicksichtigung der
tatsachlichen Verhaltnisse schatzen.

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen
Beauftragten des Messstellenbetreibers, des Netzbetreibers oder der SWR den Zutritt zu seinem
Grundstick und zu seinen Raumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die
Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen;
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass die
Messeinrichtungen zugénglich sind. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt verweigert oder
behindert, stellen die SWR dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaR Ziffer
17 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewdhnlichen
Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht tibersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis
gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der
Pauschale.

Die SWR kénnen vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Hohe der
Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums
und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies
angemessen zu bericksichtigen. Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten
M ystem ausgestattet, sind die SWR berechtigt, anstelle der Erhebung von
Abschlagszahlungen, monatlich bis zum 15. des auf einen Liefermonat folgenden
Kalendermonats, die Entgelte nach diesem Vertrag fir die im Vormonat gelieferte elektrische
Energie abzurechnen.

Zum Ende jedes von der SWR festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht
Uberschreitet, und zum Ende des Lieferverhaltnisses wird von der SWR eine Abrechnung nach
seiner Wahl in elektronischer Form oder in Papierform erstellt. Abweichend von Satz 1 hat der
Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljahrliche oder halbjahrliche
Abrechnung zu wahlen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit der SWR erfolgt.
Erhalt der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgen Abrechnungen auf Wunsch auch in
elektronischer Form. Erhalt der Kunde elektronische Abrechnungen, erfolgt die Abrechnung auf
Wunsch auch einmal jahrlich in Papierform. In jeder Abrechnung wird der tatsachliche Umfang
der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine
Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatséchlichen Belieferung, so wird
der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziglich nachentrichtet bzw. erstattet,
spatestens aber mit der nachsten Abschlagszahlung verrechnet. Der Kunde hat — abweichend
von Satz 1 — das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljdhrliche oder halbjahrliche
Abrechnung zu wahlen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit der SWR erfolgt.
Bei einer monatlichen Abrechnung entfallt das Recht der SWR nach Ziffer 3.3 Satz 1.

Erhalt der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Fernibermittlung der
Verbrauchsdaten (z. B. intelligentes Messsystem), erhalt er unentgeltlich die elektronische
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Ubermittlung der (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 40b
EnWG automatisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei Monate.

Auf Wunsch des Kunden stellen die SWR dem Kunden und einem von diesem benannten Dritten,
soweit verfiigbar, ergdnzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie zur Verfiigung.

Der Kunde kann jederzeit von der SWR verlangen, eine Nachpriifung der Messeinrichtungen an
seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehérde oder eine staatlich anerkannte Priifstelle im Sinne
von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten der Nachpriifung fallen
dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht tiberschritten
werden.

Ergibt eine Nachpriifung der Messeinrichtungen eine Uberschreitung der eichrechtlichen
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie
z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu
wenig berechnete Betrag unverziglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nachsten
Abschlagszahlung verrechnet. Ist das Ausmalf} des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt
eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine rechtméaRig ermittelten Ersatzwerte vor), so
ermitteln die SWR den Verbrauch fiir die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schatzung
entsprechend Ziffer 3.1 Satz 6. Anspriiche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrénkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann
Uiber einen gréReren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf langstens drei
Jahre beschrankt.

Andert sich das vertragliche Entgelt wahrend des Abrechnungszeitraums, so rechnen die SWR
geanderte verbrauchsunabhangige Preisbestandteile tagesgenau ab. Fir die Abrechnung
geanderter verbrauchsabhangiger Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte
Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schatzung nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der Preisanderung aufgeteilt, wobei
jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte
angemessen zu beriicksichtigen sind. Die nach der Preisanderung anfallenden
Abschlagszahlungen kdnnen entsprechend angepasst werden.

Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung

. Samtliche Rechnungsbetrage sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschlédge und

Vorauszahlungen zu dem von den SWR nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan
bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fallig und im Wege des
Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder Uberweisung (auch durch Bariiberweisung) zu
zahlen.

Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kdnnen die SWR angemessene Malnahmen zur
Durchsetzung seiner Forderung ergreifen; fordern die SWR erneut zur Zahlung auf oder lassen die
SWR den Betrag durch Beauftragung eines Inkassodienstleisters (auch des Netzbetreibers)
einziehen, stellen die SWR dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaf
Ziffer 17 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewdhnlichen
Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht libersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis
gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Héhe der
Pauschale.

Einwande gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung
nur,

sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als
doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und
der Kunde eine Nachpriifung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachpriifung
nicht die ordnungsgemane Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist,

oder

sofern aus Sicht eines verstandigen Kunden die ernsthafte Mdglichkeit eines offensichtlichen
Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne
Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit auferhalb der Plausibilitit liegenden
Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nachprifung der Messeinrichtung deren
ordnungsgemalie Funktion bestatigt hat.

Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von Ziffer 4.3 unberiihrt.

Gegen Anspriiche der SWR kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Gegenanspriichen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht fir Forderungen des Kunden, die im
Rahmen des Riickabwicklungsverhéaltnisses nach Widerruf des Vertrags entstehen, sowie fiir
Anspriiche des Kunden aufgrund vollstéandiger oder teilweiser Nichterfiillung oder mangelhafter
Erfiillung der Lieferpflicht.

Vorauszahlung / Sicherheitsleistung (Ziffern 5.5 bis 5.9 gelten nicht fiir private

Letztverbraucher)

Die SWR kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Hohe verlangen,
wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Hohe in Verzug ist,
wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwd6lf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerat
oder in sonstigen begriindeten Fallen.

Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Hohe und die Griinde fiir die
Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen fir ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der
Vorauszahlungen legen die SWR nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist
friihestens zum Lieferbeginn fallig. Die Hohe der Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch
des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder dem
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu
berticksichtigen.

Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nachsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistender
Zahlung (Rechnungsbetrédge und Abschlage nach Ziffer 4.1) verrechnet. Ergibt sich dabei eine
Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig
berechnete Betrag unverziiglich nachentrichtet bzw. erstattet.

Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kdnnen die SWR beim Kunden ein Vorauszahlungssystem
(z.B. Bargeld- oder Chipkartenzahler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit
beauftragen.

Anstelle einer Vorauszahlung kénnen die SWR eine Sicherheitsleistung in Hohe der fir einen
Zeitraum von zwei Liefermonaten voraussichtlich durchschnittlich zu leistenden Zahlungen
verlangen. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, ist eine Sicherheitsleistung nur zulassig
in Form einer unbedingten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Biirgschaft einer europaischen
Bank. Die sich verbiirgende Bank muss ein Rating im ,A" -Bereich von Standard & Poors oder ein
gleichwertiges Rating einer anderen international anerkannten Rating-Agentur aufweisen.

Die SWR kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen
Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. Die Stadtwerke Rottenburg am Neckar wird die Sicherheit
nur in dem Umfang verwerten, in dem dies zur Erfiillung der riickstandigen Zahlungsverpflichtungen
erforderlich ist.

Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.4 wird die SWR dem Kunden unter Fristsetzung
schriftlich androhen, es sei denn nach den Umstanden des Einzelfalls besteht Grund zu der
Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spéat erfolgen wiirde. Ist der Abschluss des
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Vertrages fiir den Kunden ein Handelsgeschaft, betragt die Frist wenigstens eine Woche. In allen
Ubrigen Fallen betragt sie einen Monat.

Die Sicherheit ist unverziiglich zuriickzugeben, soweit ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie zur Kiindigung in Ziffer

9 bleiben unberiihrt.

Entgelt / Zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen /
Preisanpassung nach billigem Ermessen

Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2
bis 6.6 zusammen.

Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhangigen Arbeitspreis in der sich aus
dem beigefigten Preisblatt ergebenden Hohe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert,
die fur die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen. Sie enthalten die Kosten fiir
Energiebeschaffung und Vertrieb.

Zusatzlich zahlt der Kunde fiir die gelieferte Energie folgende Preisbestandteile nach den Ziffern
6.3.1 bis 6.3.11 in der jeweils geltenden Hohe. Die bei Vertragsschluss geltende Hohe ist im
beigefiigten Preisblatt angegeben. Die fiir das jeweils folgende Kalenderjahr geltende Hohe der
Preisbestandteile nach den Ziffern 6.3.5 und 6.3.8 werden bis zum 15.10. eines Kalenderjahres,
diejenigen der Preisbestandteile nach den Ziffern 6.3.6, 6.3.7, 6.3.9 und 6.3.10 bis zum 25.10.
eines Kalenderjahres von den Ubertragungsnetztreibern im Internet verdffentlicht (derzeit:
www.netztransparenz.de). Im Einzelnen:

Die von der SWR an den Netzbetreiber fiir die Netznutzung zur Belieferung des Kunden
abzufiihrenden Netzentgelte.

Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage
der von der zustéandigen Regulierungsbehdrde nach MaRgabe des § 21a EnWG i. V. m. der
ARegV, der StromNEV und sonstigen Bestimmungen des EnWG festgelegten und jeweils zum
01.01. eines Kalenderjahres gemaR § 4 ARegV angepassten Erldsobergrenze. Der
Netzbetreiber veroffentlicht die jeweils geltende Hohe der Netzentgelte auf seiner Internetseite.
Anderungen der Netzentgelte werden gegeniiber dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in
dem sie gegeniiber der SWR wirksam werden.

Bezieht der Kunde die Energie in einer anderen Spannungsebene als in Niederspannung, oder
gilt fir den Kunden ein individuelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 StromNEV oder ein
singulares Netznutzungsentgelt nach § 19 Abs. 3 StromNEV, bzw. andert sich dies wahrend
der Vertragslaufzeit und stellt der Netzbetreiber der SWR deshalb abweichende
Netznutzungsentgelte in Rechnung, so gilt diese Anderung auch fiir die Abrechnung der SWR
gegeniiber dem Kunden. Dies kann dazu fiihren, dass Entgelte fiir vorangegangene Zeitraume
— gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrages oder der Belieferung der jeweiligen
Marktlokation durch die SWR — nachgefordert oder zuriickgezahlt werden miissen. Der Kunde
wird iber die Anderungen spétestens mit der niachsten Rechnung oder Abschlagsforderung
informiert.

Fir den Fall, dass gegen die fiir die Entgelte maRgebliche, von der Regulierungsbehdrde
festgesetzte Erldsobergrenze Rechtsmittel eingelegt werden oder anhangig sind (z. B. durch
den Netzbetreiber oder Dritte), ist zwischen den Parteien dieses Vertrages das vom
Netzbetreiber auf Grundlage der rechts- bzw. bestandskraftig festgesetzten Erldsobergrenze
gebildete und riickwirkend angewendete Netznutzungsentgelt ebenso riickwirkend
maRgeblich. Dies kann dazu fiihren, dass Entgelte fiir vorangegangene Zeitrdume -
gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrages oder der Belieferung der jeweiligen
Marktlokation durch die SWR — nachgefordert oder zurlickgezahlt werden missen.

Ziffer 6.3.1.3 gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Erldsobergrenze des dem Netz
des Netzbetreibers vorgelagerten Netzbetreibers, sofern jene eine riickwirkende Anderung der
Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers zur Folge haben.

Rick- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Ziffern 6.3.1.2 bis 6.3.1.4 werden jeweils
mit dem fiir den jeweiligen Zeitraum mafRgeblichen Basiszinssatz gemaR § 247 BGB verzinst;
dies gilt nicht, wenn der Basiszinssatz negativ ist.

Wird der sich aus dem beigefiigten Preisblatt ergebende Grundpreis (Netz) jahrlich erhoben,
berechnen die SWR das vom Kunden zu zahlende Entgelt im Rahmen von monatlichen
Abschlagen bzw. Abrechnungen mit 1/12 des Jahresentgelts.

Das von der SWR an den Netzbetreiber abzufiihrende Entgelt fir den konventionellen
Messstellenbetrieb mit Messeinrichtungen und Messsystemen.
Der Netzbetreiber ermittelt dieses Entgelt zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der
von der zusténdigen Regulierungsbehérde nach MaRgabe des § 21a EnWG i. V. m. der
ARegV, der StromNEV und sonstigen Bestimmungen des EnWG festgelegten und jeweils zum
01.01. eines Kalenderjahres gemaR § 4 ARegV angepassten Erldsobergrenze. Der
Netzbetreiber verdffentlicht die jeweils geltende Hohe des Entgelts fiir den Messstellenbetrieb
auf seiner Internetseite.

Die SWR berechnen das vom Kunden zu zahlende Entgelt im Rahmen von monatlichen
Abschlagen bzw. Abrechnungen mit 1/12 des Jahresentgelts.

Wird oder ist eine nach diesem Vertrag von der SWR belieferte Marktlokation des Kunden mit
einem intelligenten Messsystem oder einer modernen Messeinrichtung im Sinne des MsbG
ausgestattet, entfallt der Preisbestandteil nach Ziffer 6.3.2 fiir diese Marktlokation. In diesem
Fall schuldet nach den Vorgaben des MsbG grundsatzlich der Kunde dem
M llenbetreiber das M llenbetriebsentgelt, es sei denn, die SWR ist nach Ziffer
6.3.3 zur Zahlung des Messstellenbetriebsentgelts gegeniber dem Messstellenbetreiber
verpflichtet.

Sind die SWR aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder regulierungsbehérdlichen
Regelung anstelle des Kunden verpflichtet, das Entgelt fir den Messstellenbetrieb mit
intelligenten Messsystemen oder modernen Messeinrichtungen fiir belieferte Marktlokationen
des Kunden an den Messstellenbetreiber abzufiihren, zahlt der Kunde dieses Entgelt in der
jeweils vom grundzustéandigen Messstellenbetreiber verdffentlichten Hohe. Die SWR wird dem
Kunden das zu zahlende Entgelt und den Umstand, dass dieses im Rahmen dieses Vertrages
von der SWR an den Kunden weiterberechnet wird informatorisch mitteilen, soweit und sobald
ihm diese Umstande bekannt sind. Die SWR sind berechtigt, mit grundzusténdigen
Messstellenbetreibern ~ Vereinbarungen zur  Abrechnung der Entgelte fir den
Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen zu
treffen, wonach der grundzusténdige Messstellenbetreiber gegeniiber der SWR abrechnet,
soweit die SWR sicherstellen, dass eine zusatzliche Inanspruchnahme des Kunden fiir diese
Entgelte durch den grundzusténdigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist. Ziffer 6.3.2.1
gilt entsprechend.

Die von der SWR an den zusténdigen Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu
leistenden  Zahlungen zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzufiihrenden
Konzessionsabgabe in der jeweils geltenden Hohe. Die derzeitige Hohe der
Konzessionsabgabe ergibt sich aus dem beigefiigten Preisblatt. Die Konzessionsabgabe wird
von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem jeweiligen Landkreis gegeniiber dem Netzbetreiber fiir
die Einrdumung des Rechts zur Benutzung &ffentlicher Verkehrswege fiir die Verlegung und
den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im
Gemeindegebiet mit Energie dienen, erhoben. Die Hohe der Konzessionsabgabe richtet sich
nach dem jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der betreffenden Gemeinde bzw. dem
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betreffenden Landkreis nach MaRgabe von § 2 der Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
vereinbarten Konzessionsabgabensatz.

Die von der SWR an den Ubertragungsnetzbetreiber zu zahlende EEG-Umlage nach § 60 Abs.
1EEGi. V. m. der EEV.

Mit der EEG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern durch
die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Férderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energiequellen entstehen.

Die von der SWR an den Netzbetreiber zu zahlende KWK-Umlage nach § 26 KWKG.

Mit der KWK-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern durch
die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Férderung der Stromerzeugung aus
hocheffizienten Kraft-Warme-Kopplungsanlagen sowie zur Férderung des Ausbaus von Warme-
und Kaltenetzen entstehen.

Die von der SWR an den Netzbetreiber zu zahlende § 19-StromNEV-Umlage nach § 19 Abs. 2
StromNEV.

Mit der § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den
Ubertragungsnetzbetreibern aus der Verpflichtung entstehen, nachgelagerten Netzbetreibern
Erlése zu erstatten, die diesen entgehen, weil sie bestimmten Letztverbrauchern mit atypischem
Verbrauchsverhalten oder besonders hohem Stromverbrauch nach § 19 Abs. 2 StromNEV
reduzierte Netzentgelte anbieten missen.

Die von der SWR an den Netzbetreiber zu zahlende Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5
EnWG.

Die Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die den Ubertragungsnetzbetreibern
durch Entschadigungszahlungen nach MaRgabe von § 17e EnWG an Betreiber von
betriebsbereiten Offshore-Windenergieanlagen in Folge von Stérungen oder Verzégerungen der
Netzanbindung dieser Anlagen entstehen sowie u. a. Offshore-Anbindungskosten nach § 17d
Abs. 1 EnWG, den §§ 17a und 17b EnWG sowie die Kosten nach § 12b Abs. 1 Satz 3 Nr. 7
EnWG und des Flachenentwicklungsplans nach § 5 WindSeeG.

Die von der SWR an den Netzbetreiber zu zahlende abLa-Umlage nach § 18 Abs. 1 AbLaV.

Die abLa-Umlage gleicht Kosten aus, die den Ubertragungsnetzbetreibern durch Zahlungen an
Betreiber bestimmter Anlagen zum Verbrauch elektrischer Energie entstehen, deren Leistung auf
Anforderung der Ubertragungsnetzbetreiber zur Aufrechterhaltung der Netz- und Systemstabilitét
reduziert werden kann.

Ab 2023: Die von der SWR an den Netzbetreiber zu zahlende Wasserstoffumlage nach § 118
Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG.

Mit der Wasserstoffumlage werden Kosten ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern
durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Férderung der Wasserstofferzeugung durch
Wasserelektrolyse entstehen.

Die Stromsteuer in der jeweils geltenden Hohe. Die derzeitige Hohe der Stromsteuer in Cent pro
kWh ergibt sich aus dem beigefiigten Preisblatt.

Ist eine Umlage nach Ziffern 6.3.5 bis 6.3.10 negativ, reduziert sich das fiir die gelieferte Energie zu
zahlende Entgelt in entsprechender Hohe.

Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusatzlichen, in
Ziffern 6.2, 6.3 und 6.6 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhoht sich das vom Kunden
zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Hohe. Satz
1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit
einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine BuRgelder oder
Ahnliches) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten fiir die nach diesem
Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Héhe nach Satz 1
und 2 fiihrt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entsprechenden
Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Héhe und
Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die
jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist
auf die Mehrkosten beschrankt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem
einzelnen Vertragsverhaltnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden kénnen.
Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird
Uber eine solche Weiterberechnung spatestens mit der Rechnungsstellung informiert.

Zusatzlich fallt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 sowie etwaige zukiinftige Steuern,
Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.5 die Umsatzsteuer in der
jeweils geltenden Hohe an. Die aktuelle Hohe der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem Preisblatt.
Die SWR teilen dem Kunden die jeweils geltende Hohe eines nach Ziffern 6.3, 6.5 und 6.6 zu
zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.

Die SWR sind verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 — nicht hingegen die
gesondert in der jeweils geltenden Hohe an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile nach
Ziffern 6.3 und 6.6 sowie etwaige zukinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte
Belastungen nach Ziffer 6.5 — durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen
gemal § 315 BGB anzupassen (Erhéhungen oder Senkungen). Anlass fiir eine solche
Preisanpassung ist ausschlieRlich eine Anderung der in Ziffer 6.2 genannten Kosten. Die SWR
Uberwachen fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer Preisanpassung ist auf
die Veranderung der Kosten nach Ziffer 6.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach
dieser Ziffer 6.8 bzw. — sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.8 erfolgt ist — seit
Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung
beschrankt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenlaufig
zu saldieren. Die SWR sind verpflichtet, bei der Auslbung seines billigen Ermessens
Kostensenkungen nach den gleichen MaRstaben zu beriicksichtigen wie Kostenerhéhungen,
sodass Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie
Kostenerhéhungen. Der Kunde hat gemaR § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausiibung des billigen
Ermessens der SWR gerichtlich iiberpriifen zu lassen. Anderungen des Grundpreises und des
Arbeitspreises nach dieser Ziffer 6.8 sind nur auf den Zeitpunkt der jeweiligen Vertragsverlangerung
moglich, erstmals zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit. Preisanpassungen werden nur wirksam,
wenn die SWR dem Kunden die Anderungen spéitestens einen Monat vor dem geplanten
Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu
kiindigen. Hierauf wird der Kunde von der SWR in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
Informationen (ber aktuelle Produkte (insbesondere gebiindelte Produkte bzw. Leistungen) und
Tarife erhalt der Kunde unter Tel.-Nr. 07472 / 933-144 oder im Internet unter www.sw-rottenburg.de.

0.

1.

Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG (7.2 gilt nicht fiir private Letztverbraucher)
Der Kunde ist verpflichtet, der SWR den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung mit einem
Dritten Uiber die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung
sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit und lber einen anderen Bilanzkreis
unverziglich mitzuteilen. Die SWR werden die Erbringung der Dienstleistung auf Grundlage einer
gesonderten Vereinbarung — soweit und solange diese nicht durch eine Festlegung der BNetzA
entbehrlich wird — gegen angemessenes Entgelt ermdglichen.

Wird eine solche Dienstleistung erstmalig im Rahmen dieses Lieferverhaltnisses erbracht und
handelt es sich bei dem Kunden nicht zugleich um einen Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG,
steht der SWR ein auRerordentliches Kiindigungsrecht dieses Lieferverhaltnisses mit einer Frist
von drei Kalendermonaten zum Monatsende zu.



Allgemeine Geschiftsbedingungen der Stadtwerke Rottenburg am
Neckar GmbH fir den Eigenverbrauch elektrischer Energie im privaten
Haushalt oder fiir berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche
Zwecke bis 100.000 kWh Jahresverbrauch mit eingeschrankter
Preisgarantie (Standardlastprofil-Verfahren) (Stand: 08/2025)

8. Anderungen des Vertrages und der Allgemeinen Geschiftsbedingungen

Die Regelungen des Vertrages und der Allgemeinen Geschaftsbedingungen beruhen auf den
gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B.
EnWG, StromGVV, StromNZV, MsbG, héchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der
Bundesnetzagentur). Das vertragliche Aquivalenzverhaltnis kann nach Vertragsschluss durch
unvorhersehbare Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z.B. durch
Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits — etwa in der Phase zwischen
dem Abschluss des formlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten — absehbar war),
die die SWR nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem
Mafe gestort werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag und/ oder diesen
Bedingungen entstandene Liicke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfilhrung des
Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel fiir unwirksam erklart),
die nur durch eine Anpassung oder Erganzung zu beseitigen sind. In solchen Fallen ist die SWR
verpflichtet, den Vertrag und die Allgemeinen Geschaftsbedingungen — mit Ausnahme des
Entgelts — unverzuglich insoweit anzupassen und/ oder zu ergénzen, als es die Wiederherstellung
des Aquivalenzverhéltnisses von Leistung und Gegenleistung und/ oder der Ausgleich
entstandener Vertragsliicken zur zumutbaren Fort- und Durchfiihrung des Vertragsverhaltnisses
erforderlich macht (z.B. mangels gesetzlicher Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen des
Vertrages und der Allgemeinen Geschaftsbedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum
Monatsersten moglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn die SWR dem Kunden die
Anpassung spatestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In
diesem Fall hat der Kunde hat das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde von
den SWR in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

9. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung (Ziffern 9.5 und 9.7 gelten nicht fiir private
Letztverbraucher)

Die SWR ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung unterbrechen
zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem MaRe schuldhaft Strom unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet (,Stromdiebstahl”) und die
Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist.
Bei Zahlungsverzug des Kunden ab in Hohe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden
Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00
inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist die SWR ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen
und die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages
bleiben nicht titulierte Forderungen aufer Betracht, die der Kunde schliissig beanstandet hat,
oder die wegen einer Vereinbarung zwischen SWR und Kunden noch nicht fallig sind, oder die
aus einer streitigen und noch nicht rechtskraftig entschiedenen Preiserhdhung der SWR
resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung auRer Verhaltnis
zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht
besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt. Dem Kunden wird die
Unterbrechung spatestens vier Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des
Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung drei Werktage vorher, mindestens
aber gilt die Sperrankiindigungsfrist des § 19 StromGVV, unter Angabe des Zeitpunkts der
Auftragserteilung angekiindigt. Die SWR werden den Netzbetreiber zu dem in der Ankiindigung
genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofiir der
Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertrags Strom sechs weitere
Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den SWR auf etwaige Besonderheiten, die einer
Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverziglich hinweisen.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu
ersetzen. Die SWR stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal geman Ziffer
17 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewdhnlichen
Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht tibersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis
gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der
Pauschale. Die Belieferung wird unverziiglich wiederhergestellt, wenn die Griinde fiir die
Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind;
sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkiirzung der Unterbrechungszeit
auch bei einer erteilten Einzugserméachtigung unbenommen, die Kosten der Unterbrechung und
Wiederherstellung unverziiglich mittels Uberweisung zu zahlen.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekiindigt und die Lieferung
eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Stromdiebstahls nach
Ziffer 9.1, oder im Fall eines wiederholten Zahlungsverzugs unter den Voraussetzungen der Ziffer
9.2 Satz 1 bis 3. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kiindigung mindestens zwei Wochen
vorher anzudrohen; die Kiindigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der Kiindigung
auBer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt.

Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte
Vermdgen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils dieses Vermdgens eingeleitet wurde.
Fir die SWR liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, wenn der Kunde ganz oder teilweise eine
geschuldete Vorauszahlung und/oder vereinbarte Sicherheit nicht leistet und seiner Pflicht nicht
innerhalb einer von der SWR daraufhin gesetzten Frist von zwei Wochen nachkommt. Die
Fristsetzung erfolgt in einer weiteren Zahlungsaufforderung der SWR mit Kiindigungsandrohung.
Dariiber hinaus sind die SWR berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer den Kunden
betreffenden negativen Auskunft der Creditreform e.V. oder Stadtwerkelnkasso insbesondere zu
folgenden Punkten auBerordentlich zu kiindigen: erfolglose Zwangsvollstreckung, erfolglose
Pfandung, eidesstattliche Versicherung zum Vermégen, Restschuldbefreiung.
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9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

10. Haftung

10.1.Die SWR haften bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfillung der
Lieferpflicht oder ungenauer oder verspateter Abrechnung) fiir dadurch entstandene Schaden
nach MaRgabe von Ziffern 10.2 bis 10.6.

10.2.Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei UnregelméaRigkeiten in der
Elektrizitatsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Stoérung des Netzbetriebes
einschlieBlich des Netzanschlusses handelt, gegenliber dem Netzbetreiber geltend zu machen.

10.3.Die SWR wird unverziglich tber die mit der Schadensverursachung zusammenhangenden
Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise
aufgeklart werden kénnen und der Kunde dies wiinscht.

10.4.In allen Ubrigen Haftungsfallen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfiillungs- und
Verrichtungsgehilfen fiir schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Schaden
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlédssigkeit herbeigefiihrt wurde; dies gilt nicht bei Schaden
aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfiillung die

ordnungsgemaRe Durchfiihrung des Vertrages iberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung

der Vertragspartner regelmaBig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).

10.5.Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit beruht, beschrankt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei
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Abschluss des Vertrages als mogliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter
Berticksichtigung der Umstande, die sie kannte oder kennen musste, hatte voraussehen missen.
10.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberiihrt.

11. Umzug / Ubertragung des Vertrags

11.1.Der Kunde ist verpflichtet, der SWR jeden Umzug unverziglich vorab unter Angabe des
Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Stromzéhlernummer oder Marktlokations-
Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spatestens 10
Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um den SWR eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung
beim Netzbetreiber zu ermdglichen

11.2.Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten
Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines
anderen Netzbetreibers zieht. Die SWR unterbreiten dem Kunden fiir die neue Entnahmestelle auf
Wunsch gerne ein neues Angebot.

11.3.Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers kann der Kunde den Vertrag mit
einer Frist von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukiinftigen Anschrift oder der
zur Bezeichnung seiner zukiinftigen  Entnahmestelle  verwendeten  Marktlokations-
Identifikationsnummer kiindigen. Die Kiindigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder
mit Wirkung zu einem spateren Zeitpunkt erklart werden. Die Kindigung beendet diesen Vertrag
nicht und die SWR werden den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an seinem neuen
Wohnsitz weiterbeliefern, wenn die SWR dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der
Kiindigung anbietet und die Belieferung an dessen neuem Wohnsitz mdglich ist. Die Belieferung
zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde der SWR das Umzugsdatum rechtzeitig
mitgeteilt hat.

11.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus Griinden, die dieser zu vertreten hat, und
wird den SWR die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet,
weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, fiir die der SWR gegeniiber dem értlichen
Netzbetreiber einstehen muss und fiir die er von keinem anderen Kunden eine Vergiitung zu fordern
berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrages zu vergiiten. Die Pflicht der SWR zur unverziiglichen
Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Anspriiche der SWR auf entgangenen Gewinn
wegen einer nicht oder verspétet erfolgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben
unberiihrt.

11.5.Die SWR sind berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen
personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfahigen Dritten zu ibertragen. Eine Ubertragung
nach Satz 1 ist dem Kunden rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall hat der Kunde das
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Ubertragung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde von den SWR in der Mitteilung gesondert
hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche
Rechtsnachfolge, insbesondere bei Ubertragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes, bleiben
von dieser Ziffer 10.5 unberiihrt.

12. Vertragsstrafe

12.1.Verbraucht der Kunde Elektrizitat unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so sind die SWR berechtigt, eine
Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist fir die Dauer des unbefugten Gebrauchs, langstens aber fiir
sechs Monate auf der Grundlage einer taglichen Nutzung der unbefugt verwendeten
Verbrauchsgerate von bis zu zehn Stunden nach dem fiir den Kunden geltenden Vertragspreis zu
berechnen.

12.2.Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsatzlich oder grob fahrlassig
die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die
Vertragsstrafe betragt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfiillung seiner
Verpflichtung nach dem fiir ihn geltenden Vertragspreis zusatzlich zu zahlen gehabt hatte. Sie darf
langstens fiir einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

13. Datenschutz (Ziffer 13.2 Wechselseitige Ubernahme von Informationspflichten gegeniiber

sonstigen betroffenen Personen gilt nicht fiir private Letztverbraucher)

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhalt der Kunde in der

wInformation zur Verarbeitung personenbezogener Daten* der SWR.

13.2 Die Vertragsparteien verpflichten sich, die dem jeweils anderen Vertragspartner nach Art. 13
und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Informationspflichten gegeniiber den eigenen Mitarbeitern,
Erfiillungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene Personen) zu erfiillen, wenn im Rahmen der
Vertragserfiillung, zur Durchfiihrung vorvertraglicher MaRnahmen, zur Erfiillung einer rechtlichen
Verpflichtung oder zur Wahrung berechtigter Interessen
. personenbezogene Daten betroffener Personen von einem Vertragspartner an den jeweils

anderen Vertragspartner weitergeben werden und/oder
. betroffene Personen auf Veranlassung des einen Vertragspartners den jeweils anderen

Vertragspartner kontaktieren.
Hierflr verwendet der Vertragspartner, der die personenbezogenen Daten weitergibt bzw. auf
dessen Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, das ihm vom anderen Vertragspartner zur
Verfligung gestellte Informationsblatt. Die ,Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten*
der SWR ist diesen AGB als Anhang beigefiigt. Die Vertragspartner sind nicht verpflichtet, das vom
anderen Vertragspartner zur Verfligung gestellte Informationsblatt vor der Aushandigung an die
betroffenen Personen zu prifen. Sie sind weiterhin nicht berechtigt, das vom anderen
Vertragspartner zur Verfiigung gestellte Informationsblatt ohne vorherige Zustimmung zu andern.
Es obliegt ausschlieBlich dem zur Information verpflichteten Vertragspartner, dem anderen
Vertragspartner ein den jeweils geltenden rechtlichen Anforderungen entsprechendes
Informationsblatt zur Verfiigung zu stellen und dieses bei Bedarf auch wahrend der Vertragslaufzeit
zu aktualisieren.

13.

=

14. Informationen zu Wartungsdiensten und —entgelten / Lieferantenwechsel

14.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim 6rtlichen Netzbetreiber
erhaltlich.

14.2.Ein Lieferantenwechsel erfolgt ziigig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist die SWR
verpflichtet, dem neuen Lieferanten den fiir ihn maRgeblichen Verbrauch des vergleichbaren
Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit die SWR aus Griinden, die er nicht zu vertreten hat, den
Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschatzte Verbrauch anzugeben.

15. Streitbeilegungsverfahren (gilt nur fiir private Letztverbraucher)
15.1.Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet,
Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum
Vertragsabschluss oder zur Qualitat von Leistungen des Unternehmens
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit
Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb
einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten.
Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH /

Siebenlindenstr. 19 / 07472/933-144 |/ Beschwerdemanagement@sw-rottenburg.de.
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15.2.Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e. V. (Schlichtungsstelle) nach §

111b EnWG zur Durchfilhrung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen
der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklart hat, der
Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberiihrt. Das Unternehmen ist
verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer
Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjahrung geman § 204 Abs. 1 Nr.
4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren zu
beantragen, bleibt unberihrt.

15.3.Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V.,

19.

FriedrichstraBe 133, 10117 Berlin, (0) 30 / 27 57 240 - 0, Mo. - Fr. 10:00 - 16:00 Uhr, E-Mail:
info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.

Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbraucherrechten fiir den Bereich
Elektrizitdt und Gas sind erhaltlich Uber den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur,
Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/ 22480-500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr -
15:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der
Bundesstelle fiir Energieeffizienz eine Liste gefiihrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von
Energieaudits und Anbieter von EnergieeffizienzmaBnahmen aufgefiihrt sind. Weiterfiihrende
Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten sie unter
www.bfee-online.de. Sie kdnnen sich zudem bei der Deutschen Energieagentur Uber das Thema
Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.energieeffizienz-online.info.

Kostenpauschalen

Netto Brutto

Mahnkosten pro Mahnschreiben (Ziffer 4.2) 3,36 Euro 4,00 Euro
Zahlungseinzug durch Beauftragten (Ziffer 4.2) 30,25 Euro 36,00 Euro
Unterbrechung der Anschlussnutzung (Ziffer 9.3) 30,25 Euro 36,00 Euro
Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 9.3)
wahrend der (blichen Geschéaftszeit des Netzbetreibers 36,00 Euro 42,84 Euro
auBerhalb der Ublichen Geschaftszeit nach Aufwand
Kosten fiir unberechtigte Zutrittsverweigerung (Ziffer 36,00 Euro 42,84 Euro
3.2)
Einsatz eines Beauftragten der SWR, wéhrend der liblichen Arbeitszeit:
zum Einzug einer Forderung 36,00 Euro
sonstiger Veranlassung durch den Kunden 36,00 Euro
auBerhalb der Ublichen Arbeitszeit auf Veranlassung des Nach Aufwand
Kunden
Sonstige Kosten
Kosten fiir Bankriicklastschriften Gebuhr des jeweiligen

Kreditinstituts zzgl. 3 Euro
Erstellung einer Ratenzahlungsvereinbarung 10,00 Euro

In den genannten Bruttobetrégen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Hohe
(derzeit 19 %) enthalten; wird kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine
Umsatzsteuerpflicht.

Gerichtsstand (gilt nicht fiir private Letztverbraucher)

Der Gerichtsstand fiir Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des
offentlichen Rechts und 6ffentlich-rechtliche Sondervermégen ist ausschlieflich Rottenburg am
Neckar. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

Schlussbestimmungen

19.1. Diese Bedingungen sind abschlieRend. Miindliche Nebenabreden bestehen nicht.
19.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden,

so bleibt der Vertrag im Ubrigen davon unberiihrt.
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Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Die DS-GVO sieht u. a. Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten (alle
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natirliche Person beziehen) vor. Beim
Abschluss und der Erfiillung von Vertradgen werden gegebenenfalls nicht nur Daten unseres Kunden selbst
erhoben, sondern z. B. auch von dessen Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfiilllungsgehilfen (nachfolgend
,sonstige Betroffene”), etwa im Rahmen der Benennung als Ansprechpartner. Gerne méchten wir Sie
daher als unseren Kunden oder als sonstigen Betroffenen lber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten sowie Ihre Rechte aus der DS-GVO informieren. Diese Information gilt nicht fiir die Verarbeitung
von Daten, die keinen Personenbezug (siehe oben) aufweisen.
. Wer ist fiir die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verantwortlich und an wen kann ich
mich bei Fragen wenden?
Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. DS-GVO) fiir die
Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten ist: Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH,
Siebenlindenstrale 19, 72108 Rottenburg / Fax: 07472-933-150 / info@sw-rottenburg.de.
Unser Datenschutzbeauftragte steht Ihnen fiir Fragen zur Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten
unter Stefan Fischerkeller / Deutsche Datenschutzkanzlei / Dr.-Klein-Stralle 29, 88069 Tettnang / 07542
949 21 00 / fischerkeller@ddsk.de gerne zur Verfligung.
Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verarbeitet? Zu welchen Zwecken und auf
welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?
2.1. Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten:
Daten unseres Kunden
Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, Adresse, Kundennummer,
gegebenenfalls Firma, gegebenenfalls Registergericht und -nummer, gegebenenfalls ILN/BDEW-
Codenummer, gegebenenfalls Vertragskonto-nummer),
Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle
Identifikationsnummer der Marktlokation (Entnahmestelle)),
Angaben zum Belieferungszeitraum,
Verbrauchs- und Einspeisedaten,
Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten) und
Daten zum Zahlungsverhalten
Daten von sonstigen Betroffenen (z. B. Mitarbeiter, Dienstleister oder Erfiillungsgehilfen unseres
Kunden)
« Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) und
o Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. Dipl.-Ing., Leiter Vertrieb)
Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf folgender Rechtsgrundlage
verarbeitet:
o Verarbeitung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO: Die Verarbeitung personenbezogener
Daten erfolgt zur Durchfiihrung unserer Vertrage mit Kunden, zur Ausfiihrung ihrer Auftréage sowie zur
Durchflihrung von MaRnahmen und Tatigkeiten im Rahmen vorvertraglicher Beziehungen, z.B. mit
Interessenten. Dazu gehdren im Wesentlichen: die vertragsbezogene Kommunikation mit den Kunden,
die entsprechende Abrechnung und damit verbundene Zahlungstransaktionen, die Nachweisbarkeit
von Auftrdgen und sonstigen Vereinbarungen sowie die Qualitétskontrolle durch entsprechende
Dokumentation, ~ Kulanzverfahren, MaRnahmen zur Steuerung und Optimierung von
Geschéaftsprozessen sowie zur Erflillung der allgemeinen Sorgfaltspflichten, interne und externe
Kommunikation, Notfall-Management, Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und die Verteidigung
bei rechtlichen Streitigkeiten.
Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. ¢) und e) DS-GVO: Die SWR unterliegen einer Vielzahl
rechtlicher Verpflichtungen. Primar sind dies gesetzliche Anforderungen (z. B. Handels- und
Steuergesetze), aber auch ggf. aufsichtsrechtliche oder andere behérdliche Vorgaben. Zu den
Zwecken der Verarbeitung gehéren ggf. die Erflillung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten
sowie die Archivierung von Daten zu Zwecken des Datenschutzes und der Datensicherheit sowie der
Prifung durch Steuer- und andere Behdrden. Darlber hinaus kann die Offenlegung
personenbezogener Daten im Rahmen von behdrdlichen/gerichtlichen MaRnahmen zu Zwecken der
Beweiserhebung, Strafverfolgung oder Durchsetzung zivilrechtlicher Anspriiche erforderlich werden.
Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO: Uber die eigentliche Erfiillung des
Vertrages bzw. Vorvertrags hinaus verarbeiten wir Daten des Kunden, wenn es erforderlich ist, um
berechtigte Interessen von uns oder Dritten zu wahren, insbesondere fiir Zwecke der Werbung oder
Markt- und Meinungsforschung, soweit der Kunde der Nutzung seiner Daten nicht widersprochen hat.
Zusatzlich verarbeiten wir Daten aufgrund eines berechtigten Interesses zur Geltendmachung
rechtlicher Anspriiche und zur Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, die nicht unmittelbar dem
Vertragsverhaltnis zuzuordnen sind. Eine Verarbeitung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO
darf nur erfolgen, soweit nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, (iberwiegen.
Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO: Eine Verarbeitung personenbezogenen
Daten fir bestimmte Zwecke (z. B. Nutzung lhrer E-Mail-Adresse fiir Marketingzwecke) kann auch
aufgrund der Einwilligung des Kunden erfolgen. Der Kunde kann diese jederzeit widerrufen. Dies gilt
auch fiir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem
25. Mai 2018, uns gegeniiber erteilt worden sind. Uber die Zwecke und iiber die Konsequenzen eines
Widerrufs oder der Nichterteilung einer Einwilligung wird der Kunde gesondert im entsprechenden Text
der Einwilligung informiert. Grundsatzlich gilt, dass der Widerruf einer Einwilligung erst fiir die Zukunft
wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen und bleiben
rechtméafig.
Daten unseres Kunden zur Bewertung der Kreditwiirdigkeit unseres Kunden auf Grundlage von Art. 6
Abs. 1 lit. b) DS-GVO als vorvertragliche MaRBnahme und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da die Ermittiung
der Kredit-wirdigkeit unseres Kunden zur Minimierung von Ausfallrisiken unser berechtigtes Interesse
darstellt.
* In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei Creditreform e.V. oder Stadtwerkelnkasso (on-
collect.de GmbH) zur Ermittlung der Kreditwirdigkeit personenbezogene Daten zur Identifikation
unseres Kunden (Name, Anschrift und Geburtsdatum) sowie Daten iber nicht vertragsgemaRes
oder betriigerisches Verhalten Gibermittelt.
Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der
Profilbildung (Scoring), um Dritten Informationen zur Beurteilung der Kreditwirdigkeit unseres
Kunden zu geben. In die Berechnung der Kreditwiirdigkeit flieBen unter anderem Anschriftendaten
unseres Kunden ein.
3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten gegeniiber anderen Empfangern?
Eine Offenlegung bzw. Ubermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt — soweit im Rahmen der unter
2. genannten Zwecke jeweils erforderlich — ausschliellich gegeniiber folgenden Empféngern bzw.
Kategorien von Empfangern:
Inkasso, Abrechnungs- und IT-Dienstleister, Banken, Druckdienstleister, Netzbetreiber,
Messstellenbetreiber, Rechtsbeistand, spiirbarCard-Dienstleister, Auskunfteien, andere Berechtigte (z. B.
Behorden und Gerichte), soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht
4. Erfolgt eine Ubermittlung meiner personenbezogenen Daten an oder in Drittlinder?
Eine Ubermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittlinder oder an internationale
Organisationen erfolgt nicht.
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Fiir welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?
Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken solange
gespeichert, wie dies fir die Erfillung dieser Zwecke erforderlich ist. Bestehen
gesetzliche Aufbewahrungspflichten, insbesondere aus dem Handels- und Steuerrecht
(§§ 147 AO, 257 HGB), sind wir verpflichtet, die Daten bis zum Ablauf dieser Fristen zu
speichern. Zum Zwecke der Direktwerbung werden lhre personenbezogenen Daten
solange gespeichert, wie ein Uberwiegendes rechtliches Interesse unseres
Unternehmens an der Verarbeitung nach MaRgabe der einschlagigen rechtlichen
Bestimmungen besteht, langstens jedoch fiir eine Dauer von zwei Jahren Uber das
Vertragsende hinaus, oder bis Sie der Verarbeitung fiir Zwecke der Direktwerbung
widersprechen oder eine hierfir erteilte Einwilligung widerrufen.

Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner personenbezogenen
Daten?

Sie haben uns gegeniiber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten:

Recht auf Auskunft Uber Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-
GVO),

Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft,
veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO),

Recht auf Léschung, wenn die Speicherung unzulassig ist, der Zweck der Verarbeitung
erfillt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte
Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen
haben (Art. 17 DS-GVO),

Recht auf Einschréankung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 DS-GVO
genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO),
Recht auf Ubertragung der von lhnen bereitgestellten,
personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),

Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die RechtmaRigkeit
der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht beriihrt (Art. 7
Abs. 3 DS-GVO) und

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehdrde (Art. 77 DS-GVO).

Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich
vorgeschrieben oder fiir einen Vertragsabschluss erforderlich? Besteht eine
Pflicht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mdéglichen
Folgen hatte die Nichtbereitstellung?

Im Rahmen des Vertragsverhdltnisses hat unser Kunde uns diejenigen
personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 2) bereitzustellen, die fir den Abschluss und die
Durchfiihrung des Vertragsverhaltnisses und die Erfiilllung der damit verbundenen
vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Dazu gehéren der Natur der Sache nach auch
Kontaktdaten von Mitarbeitern oder Dritten (z. B. Erfiillungsgehilfen oder Dienstleister),
denen sich unser Kunde einvernehmlich mit diesen bedient. Ohne die erforderlichen
Daten sowie gegenseitige personliche Kommunikation mit den zustéandigen Mitarbeitern
— bzw. falls unser Kunde es wiinscht, weiteren Dritten — kann das Vertragsverhaltnis
gegebenenfalls nicht abgeschlossen bzw. erfiillt werden.

Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung einschlieBlich Profiling?

Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren geman Artikel 22 DSGVO
ein. Sofern wir ein solches Verfahren zukinftig in Einzelféllen doch einsetzen sollten,
werden wir Sie hierliber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.
Aus welchen Quellen 1 die verarbei 1 personenb 1en Daten?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vertragsverhaltnisses
mit unserem Kunden von diesem oder von lhnen erhalten. Wir verarbeiten auch
personenbezogene Daten, die wir aus offentlich zugénglichen Quellen, z.B. aus
Grundbichern, Handelsregistern und dem Internet, zulassigerweise gewinnen durften.
AuBRerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir zuldssigerweise von
Unternehmen innerhalb unseres Konzerns oder von Dritten, z. B. Netzbetreibern,
erhalten.

Sie betreffenden

Widerspruchsrecht

Sie kénnen uns gegeniiber jederzeit der Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten fiir Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung ohne Angabe von
Griinden widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten nach dem
Eingang des Widerspruchs nicht mehr fiir die Zwecke der Direktwerbung und/oder
Marktforschung verarbelten und die Daten I6schen, wenn eine Verarbeitung nicht zu

anderen Z 1 (

f ise zur Erfiilllung des Energielieferverhiltnisses)

erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6
Abs. 1lit. f) DS-GVO stiitzen, konnen Sie uns gegeniiber aus Griinden, die sich aus
lhrer besonderen Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Griinde

widersprechen.

Wir werden die personenbezogenen Daten im Falle eines

begriindeten Widerspruchs grundsatzlich nicht mehr fiir die betreffenden Zwecke
verarbeiten und die Daten I6schen, es sei denn, wir konnen zwingende Griinde fiir die
Verarbeitung nachweisen, die lhre Interessen, Rechte und Freiheiten iiberwiegen,
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von
Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist an Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH, Siebenlindenstrae
19, 72108 Rottenburg, Fax 07472 933-150, info@sw-rottenburg.de zu richten.
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Bitte verwenden Sie das folgende Formular nur, wenn Sie den Vertrag widerrufen moéchten:
An

Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH
Siebenlindenstr. 19
72108 Rottenburg am Neckar

Fax 07472/ 933-150
Email kundenservice@sw-rottenburg.de

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann flllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurtick.)
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag Giber den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden
Dienstleistung (*)

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Datum Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen


mailto:kundenservice@sw-rottenburg.de

	2.3  Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.4 Die SWR sind weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersa...
	2.5 Der Kunde wird die elektrische Energie lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig.
	1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verantwortlich und an wen kann ich mich bei Fragen wenden?
	2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verarbeitet? Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?


